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Bernhard Matter erblickte im Jahre 1821 in Muhen, Bezirks

Aarau, das Lebenslicht; ſeine Eltern, wohlbeleumdete, brave Leute, Namens

Jakob Matter, Schweinemetzger und Katharina, geborne Wild von Holder—

dank, aus deren Ehe gcht Kinder, vier Knaben und vier Mädchen, hervor—

gegangen, ſind noch am VDben, ſowie im Beſitze eines ordentlichen Heimweſens.

Bernhard Malter, der die Schule zu Muhen beſuchte, zeigte in derſelben

wenig Lernbegierde, deſto mehr aber that er ſich vor allen ſeen Schulgenoſſen

durch Flüchtigkeit und Umfolgfamkeit hervor — Biszu ſeinem 13. Lebens⸗

jahreiſt nicht hlel zuberichten,von da an jedoch (im Jahre 1836, bevorer

noch unterwieſen war) finden Hir ihn ſchon auf ſeiner Diebslaufbahn, indem

e bamals ſchon in Narau fünf goldene Ringeentwendete, wofür er vom

Beirksgericht Aarau mit vier Wochen Gefangenſchaft beſtraft wurde. Nach

ſeiner Entlaſſung aus der Gefangenſchaft, und nachdem er uͤnterwieſen war,

urde Matter zu einem Maurer in Muhen und nachher zu einem Steinhauer

in Entfelden zur Erlernumg bederProfeſſtonenin die Lehre gegeben. In ſeiner

Lehrzeit hat er ſtch durch Fleiß und Geſchicklichkeit die Zufriedenheit ſeiner Lehr⸗

meiſtererworben. Bis zum Jahre 1841ſcheint Matterſich einesordent⸗

lichen Abenswandels befliſſen zu haben In genanntem Jahre jedoch ent⸗

adeteNubhen eintge BiertelLewat, fuür welche Begehung er vom

Bezuksgerichte Aaxau mit einer vierwöchigen Gefangenſchaͤftsſträfe belegt

voden . Indemſelben Jahre verheirathete er ſich mit Barbara Fiſcher,

mi velcher er in ſeiner d Jahre dauernden Eheein Kind erzeugte.

Vom Jahre 18 an ſinden wir ihn beinahe immer thätig Seinerſter

Diebſtahl kraf den Jakob Lüſcher, Gemeindrath, und Rud. Künzli, Wagner

don Nuhen welchen erWViertelKorn im Werthe von 22 Fr 50 Rp. a. W.

ind deelern udem noch 6 Vrtl, Roggen, geſchätzt zu

O

Ir. 60 Rpent⸗—

Vendele dannſahler86 Vrtl georn aus demverſchloſſenen Speicher

des S iſcher Sqhwetzers von Muhen, Fewerthet zu 36 alte Fr., und 3

in zwel Angriffen mittelſt Einſteigens bei Hans Rudolf Hilfiker von Unter⸗

Muͤhen ur den Werth von 12 Fr. 10 Rp, a. W.eLewatund Gerſte, Für

dieſe Diebſtaͤhle wurde er vom h. Obergerichte am 26. Heumonat 1844 in An⸗

Dendimg des es peinl. Straf⸗Geſetzes zur Kettenſtrafe zeitlich im

erſten Grade auf die Dauer von 8 Jahren verurtheilt, welche Strafe Matter

n der Strafanſtalt zu Baden bisEudeHeumonats 1847 abſaß. Nach ſeiner

Entlaſſung lag er bis zumAnfange des Jahres1848 wieder ſeinem Handwerk A—

AIs Manrer ob, waͤhrend welcher Zeit keine Anklage gegen ihn laut wurde.

In dem Zellxaume vom Monat Januar1848 bis April 1849wurden in

dem Kanton Aargau und inden angrenzenden Kantonen Solothurn Luzern

ind Baſelland ane Menge zumTheil nicht unbeträchtlicher Diebſtähle zur

Nachtzeit und mit Einbruch verubt, wasendlich die Unterſuchung gegen Bern⸗

hard Matter nebſt noch 17 andern Diebsgenoſſen und Diebshehlern zur Folge —

gehabt. ——
In dieſer Unterſuchung ſind folgende Diebſtähle ermittelt worden:

Anmnfangs Januar 1848 ſind demJakob Scheblex, Krämer zuUnter⸗Ent⸗
den, zurRachtzeit undmittelſt gewaltſamen Einbruches eine Partie Leder

alter Fack imWerthe vonIr. 88 entwendet worden. 30dieſer
at bekannte ſich Malter und bezechnete als Miſſchuldigen RudHaberſtich,

Baterwelchletzterer edoch hieruber nicht mehr verhört werden konnte, weil

er ſich wahrend dembezirksamtlichen Unterſuchungsverhafte im Gefängniſſe

erdroſſelt hatte ——
In der Nacht yom 25auf 26. Hornung 1848 brachen Matter und Ha⸗

berftich beiJaksb Gautſchi, Federnhändler in Suhr, ein, wo ſie 100 Pfund

Beitflaum im Werthe von Fr. 862. 50 entwendeten.
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Dendritten Einbruch verübten dieſelben in der Nacht vom W. aͤuf 2.Hornung 1848 bei Hans Georg Kyburz in Suhr, vei welchemſie ſich Kleiderund Eßwgaren im Betrage von Fr. 200 angeeignet haben. ———
Des in der Nacht vom 22. auf 23. Wintermonat 1868 verübten Ein⸗bruches bei Joh. Jakob Suter ſind wieder beide geſtändig. Der Werth derentwendeten Gegenſtände beträgt Fr. 34. 90
Unterm 26. Wintermonat 1888 wurde Nachts in der Winterhalde, Ge⸗

meinde Oftringen, ab dem auf der Landſtraße fahrenden Güterwagen des Sl.Ackermann von Othmarſingen ein in der umer dem Wagen angebrachtenBahre
frei gelegenes Bällchen, enthaltend zwet Stücke Hoſeuſtoff, im Werthe vonIr56. 60, welches dem Handelshaͤuſe Huͤſſt in Safenwyl angehörte, ent⸗
wendet. Matter und Haberſtich, Vater, waren dieſes Diebſtahls geſtändig.

In der Nacht vom 18 auf ben 19. Chriſtmonat emwendeten Matnten und
Haberſtich, Vater, mittelſt Einbruch dem Joſeph Kieſer, Krämer, in Zyfen,
KantonsBaſelland an Baarſchaft Fr 1200. Matler beſchuldigt hiebei einen
gewiſſen Andreas Kemar, aus dem Elſaß, mu deſſen Buder früher im
Zuchthauſe Bekanntſchaft gemacht, der thaͤtigen Mithülfe, wovon jedoch
Haberſtich nichts erwähnt —

Die Gleichen bekennen, in der Nacht vom 15. auf den 16. Jenner 18409
in das Haus des Chriſtoph Suter, Kraͤmer an der Kreuzſtraße, Gemeinde
Oftringen, gewaltſai eingebrochen zu ſein und daraus Tuch und Waaren
entwendet zu haben, welche der Beſtohlene auf Fr. 678 80 ebblich gewerthet.
Inder Nacht vom 31. Jenner aufdenHornung 1800 entwendete

Matter mittelſt Einbruch dem Joſeph Schenker in Niedergösgen eine Uhr
und Fleiſch im Betrage von Fr. 109.
Unterm 0. Hornung 1846 zur

Nachtzeit

brachenMatter und Haberſtich,
Vater, in die Kirche zu Kulmerau ein und emwendeten Kirchengeräthe ün
Werthe von Fra 107 — —

Matter geſteht ferner ein, daß er und Haberſtich, Vater, zu gleicher Zeit
bei Richter Arnold ebendaſelbſt einen Einbruch verübt, wobei ſie Werkzeuge
gefunden, mit welchen ihnen die Aufſprengung der Kirchenthüre möglich ge—
worden ſei. Bei Ausführungeines veiternDiebſtahls im Arnold'ſchen Hauſe
ſeien ſie jedoch durch entſtandenen Lärm verhindert worden. —

Matter bekennt ferner,daß er in der Nacht vom 7. auf den 18. Hor⸗
nung 1849 ganzallein, jedoch auf höchſtgewaltſame Weiſe in die verſchloſ

ſene Wohnung des Straßeninſpektors Bruͤtel in Schafisheim eingedrungen
ſei und daſelbſt anBaar Ir. 228und eine ſilberne Taſchenuhr un Warth
von Fr. 82 u. ſ. w. behändiget habe. — 7— ——

In derNacht vom 4. auf den16. März 1840 brachen Matter, Viktor
und Simon Meier in das Haus des Schuſters Johann Peter in Schoͤnenwerd
ein undſtahlen Leder und Schmalz im Werthe von Fri 64.85 Rp.
Eimen weitern Einbruch vollführte er in der Nachtoomauf den 3. April

1849 im Hauſe des Heinrich Honegger in Badeu, an Baar undEffekten
zu Fr. 64.26 gewerthet. — — —

Ebenſo bekennt Matter, nach ſeinem erſten Ausbruche ausdem Gefäng⸗
niſſe in Zofingen in der Nacht vom 19.auf den 20April mittels Einbruch
indie Behauſung des Bernhard Walter in Ober⸗Entfelden Lebensmittel im
Werxrthe pon Ir 8 behändigt zu haben —
Endlich iſt Matter geſtändig, innert dem Zeitraume von ſeinerzweiten
tweichung aus dem Unterſuchungsverhaft bis zu ſeiner bald daraͤuf er⸗
en Wiederverhaftung abermals zwei Diebſtähle begangen zu haben und

war den einen in der Nacht vom 9auf den 10. Weinmonat durch Einbruch
in dem Wirthshauſe des Johannes Wirz in Uerkheim, den andern in der
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Racht vom 22 auf den 23. Weinmonat in dem Hauſe des Daniel Matter,

SoGen, von Kolltken, beide zuſammen im Betrage von Fr. 6450 eben⸗

falls auf gewaltſame Weiſe und in Geſellſchaft eines ihm aus früherer Zeit

anmen Geimathloſen, mit Ramen Johann Kaiſer, der während Matters

Haft im udagerwachthauſe in Zofingen als Vagant in einem anſtoßenden

Geangniß neben ihm geweſen, und ihm eine Felle verſchaffte, mit welcher

Shm moglich geworden, ſich des Bloches, in dem er geſeſſen, zu entledigen.

Fur dieſe Vergehen wurde Manler om h. Sbergexicht zur ſchweren det⸗

tenſtrafe anhaltend im zwelten Grade auf die Dauer von 16 Jahren verur⸗

heilt; ſeine Helfer und Hehler wurden gleichzeitig theils krminell, theils

chtvolizeilich beſtraft.
—

Wie aels angedeutet, iſt Matter am 30. Maͤrzin Olten, am 16. April

und 8Oktober 189 in Zofingen aus den Gefangenſchaften auf eine höchſt

freche undliſtige Weiſe gusgehrochen. — Seine Chefrau, welche mitin die

mnerſuchung gezogen, ließ ſich von ihm aus Grund der uͤber ihn ver⸗

hangten Krummalſtrafen Nn Juni1850gerichtlich ſcheiden.

Berxnhard Matter wurde ugleich mit ſeinem Freunde Oppenheim von

Sbeen im Sornung 1850 in die Strafanſtalt nach Baden aͤbgeliefert,

inwelcher es ihmgelang, am18. Auguſt gl. Jahrs auf ſolgende Art aus⸗

zubrechen Matter wußte ſich einenNagel zu Herſchaffen, mit welchem er

duf dem Abtritt ein Brett durchlocherte und ſo ſich durch die gewonnene Oeff⸗

ng den Wegins Freie bahnte; er ging zunächſt nach Muhen, wo er in

der Wohnung des Kaſpar Aher, Wagners, Unterſchlauf gefunden. Von

hler ausunternahm er verſchledene nachtliche Streifzüge und Diebſtähle,

Kelchedir derReihenach hier kurz anführen.

Im Nonat Auguſt 1850erbrach er die Thüredes Felſenkellers des Bä⸗

Aenwirhs Huber mKirchleerau, wendecle daraus oder 6 Flaſchen Nuß⸗

waſſer, Kaſe und gekochtes Fleiſch un Geſammtwerth von Ir 13

eahdom26.aufden27.Auguſt erbracher die Kellerthüre im

Pfarrhauſeu Kulm, wo er einen ur Zalfte mit Butter gefüllten Hafen

ahmhierauf ſchlug er hiuuter demZauſe eine Fenſterſcheibe ein, ſtieg in die

Speſſekammer und nahm ne Schachlel uiuEier, gekochtes Fleiſch, 8 bis 10

Sad en undwa 10 Stück Gigarren, im Geſammtwerth von Fr. 22

Nichtlange nachher bracher in den Keller emnes Reubaues in Teufenthal

und duxrch denſelben in denjenigen des Herbergwirthshauſes, woereine Flaͤſche

mit Braummwein, 12FlaſchenW nen Hafenmit Schmalz, eine Schachtel

Backwerkund elwasKaſe entwendete; von dieſen Gegenſtänden, die zu

IWgewerthet, mußte Mae aaſchen u einer ſpatern Abholung

verſtecken, wurden aber vorher von dem rechtmäßigen Eigenthümer wieder

aufgefunden.
In der Nacht vom 31. Auguſt auf . Sept. brach Maller in das Haus

des Krämers und Pilenwirths Schenker im Rothacker, Kls Solothurn, ein

und enwendete verſchiedene— imn Wach vom Ir 83 668

n der Raͤcht vom . auf 8 Sept. drang Matler mittelſt einer Leiter in

die Speiſekammer des Pfarrhauſes zu Sarrtirch, Kis Solothurn, woſelbſt

ex ſilbernen Servirloffel,RKorbchen voll Eier und Schweinefleiſch, in der

Lüche

2

ſilherne Eßldfel im Keller circa 4 Yfund Gäſe und vor einer

Thlein Paar Schuhe mitnahm. Geſammtwerth Fr. 60. 830

nderNacht vom cuf 8Sepurbrach Matter die Kellerthüredes

Pimenwirhs Hohler in der Wöſchnau Kle Solohurn, wo er dann Käſe,

SchabegeBrod und ewa 20 Flaſchen Wein in der Kuüche, zu derer

aus dem Keller gelang, 2Flaſchen Branntwein, 2 Würſte und in der

bο Egaren entwendete,zuſammen im Werthe von Fr. 6286.

  



3weiTage ſpaͤterin der Nacht vom 10. guf den 16. Sept. iſt Matter
bei Hrn. Ammann Gloor in Retterswyl mittelſt Oeffnens des Küchenfenſters

und Einſteigens durch dasſelbe in deſſen Wohnſtube gelangt, wo eraus einem
Schranke, an welchem der Schlüſſel geſteckt, eine ſilberne Uhr einen Obexrock,
Sloff zu Schurzen und ein Bügeleiſen genommen. Werth Fr. 5.
nmeiner Racht ebenfalls im September um 11 Uhriſt Matter bei der
Wohnung des GEin DuRufli in Seengen eingetroffen, auf einer Leiter

durch das Fenſter der Apotheke eingeſtiegen und dort mittelſt eines Stemmeiſens

das Pull brochen in welchem er Geld zu finden hoffte, ſtatt deſſen fand

aber nur zwei Piſtolen, in der Kuche einen vollen Ankenhafenund ein

Paar Schuhe, waser alles mitnahm, im Geſammtwerth von Fr. 52

In dNacht vom 13auf den 14. Sept. entwendete Matter mit ſeinem

Hausmeiſter Kaſpar Luſcher ausdem Hauſe des J. Woodtli in Vordemwald,

Wſchers Schwiegervater eine ſilberne Uhr. Werth Fr. 183
Inderſelben Nacht öffnete Matter mit den Händen gewaltſam die Thüre

der Geſchurkammer des Jakob Dätwiler in Vordemwald, nahm daraus einen

Bundhaken, erbrach damit die Thüre zum Speicher und eignete ſich dort einen

Bundel Flachsreiſten und 3 Stück Schweinefleiſchzu. Mu demſelben Bund⸗

haken offnete er die Kellerthure des Speichers, ließ aus einem Faß daſelbſt

Wein heraus, den er ſofort mit Lüſcher trank. Geſammtwerth Fr. —
Da mdolge dieſes Diebſtahls Matters Diebsgenoſſe Kaſpar Lüſcher ver—

haftet und gerichtliche Unterſuchung gezogen worden iſt, hat jener ſich in

Huhen ucht mehr ſicher gefühlt, deßhalb ſich auf einige Zeit in den Kanton

Bern begeben; von da kehrte er jedoch in wenigen Wochen in der Abſicht nach

Muhen zuruck, um von da nach Amerika auszuwandern. Im Beſitze des

Saags von den mittlerweilen verkauften geſtohlenen Gegenſtäuden und mit

65 Iuls Erlbs einer eigens zu dieſem Zwecke verkauften Kuh, die er von

ſeinem Vater als Reiſegeld erhalten, ging exüberBaſel nach Straßburgund

Zabern, wo er den ihm ſchon von früher her bekanutenGaͤunerA.Kemar

us dem Elſaß angetroffen Dieſer rieth ihm, nach Matters Ausſageſein

Vorhaben, nach Amerika auszuwandern, aufzugeben, und vermochte wirklich

Maller ut Behüulfe des Einſchmuggelns von Ggarren und Seidenwagren von

Baſel nach Frankreich zu überreden. In Baſel alsdann hatte Kemar ihm

den Vorſchlag gemacht, einen Diebſtahl im Handelshauſe des Hrn.Hasler

in Othmarſingen zu begehen, wobei Matter ſeine Beihulfe verſprochen

An See ſd Wends ſpat ſind ſte udieſem Zweck außerhalb Lenz⸗

burg verabredetermaßen zuſammengetroffen, haben aber die That wegen der

moůdhellen Nacht nicht unternommen, ſondern deren Ausführung auf die fol⸗

gende Nacht perſchoben und ſich getreunt. Mit Einbruch der nachſten Nacht

ſind dann beide bei den fünf Enden außerhalb Lenzburg wieder zuſammen—

gekommen undſofort nach Dthmarſingen aufgebrochen. Hier haben ſie auf

der Anhoͤhe gegen den Wald zu gewartet, bis es auf der Straße und im

Dorfe ſtille wurde, und ſind alsdann zur That geſchritten.Kemar hat,

Daͤhrend Matter bei der Hausthüre Wache ſtand, mt einem mitgebrachten

eiſernen Inſtrumente einen Fenſterladen aufgebrochen; ſtieg dann zumFenſter

hinein, exbrach das im Laden befindliche Pult und reichte das darin vorge—

fundeue Geld dem Matter zum Fenſter hinaus. Mitdieſer Beute haben ſie

ſich in der gleichen Nacht nach Cutfelden begeben, im Steinbruch daſelbſt ein

Feuer angemacht, umſich vom Regen zu trocknen und dabei das geſtohlene

Geld umer ſich getheilt. Matter will dabei Fr. 328 und etwas Ae

cChalten haben, da bet der Zählung des Geldesſich namlich Ir. 728 bis 1230

ergaben; Hr. Hasler dagegen gibt den Geſammtbetrag zu Ir 1181 30n

VonEntfelden begab ſich Matter nach Baſel, hielt ſich dann Tage
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in der Gegend von St. Louis auf, begab ſich von da über Paris nach Havre,
um ſich nach Amerika einzuſchiffen, wurde da aber wegen einer Hautkrank⸗
heit, mit der er behaftet geweſen, in das Schiff nicht aufgenommen.

Von Havre begab er ſich zurück über Paris nach Straßburgund nach
einem ungefähr ſechstägigen Aufenthalt in Mglenheim bei Kolmar, wo er
ſich als Vlehhändler Richner von Gränichen mit einer Tochter verlobt, deren

Bekanntſchaft er unterwegs gemacht, die er dannaber im Stich gelaſſen,
nach der Schweiz zurück. — Nachdem Matter ſich in Baſel mit Kemar ver⸗

einigthatte, machten ſie von da aus auf verſchiedenen Wegeneinige Reiſen
nach Zürich, angeblich zum Einkauf von Seidenwaaren. Aufeiner dieſer
Reiſen, am 19 Hornung, auf dem Wegeüber die Schafmatt erkannt, wurde
er außerhalb Erlinsbach durch einen ſolothurniſchen Landjäger mit Beihülfe von
herbeigeſprungenen Landleuten, nach vergeblichem Fluchtverſuch und nachdem
er auf einen der Verfolger ſeine Piſtole abgefeuert hatte, eingeholt, zu
Boden geworfen und feſtgenommen. —— —
Außer den von Matter in dieſer Unterſuchung eingeſtandenen Diebſtählen
ſind demſelben noch eine Menge anderer, an verſchiedenen Orten begangener
Diebereien vorgehaͤlten, von ihm jedoch beharrlich ſelbſt jede Mitwiſſenſchaft
in Abrede geſtelltworden. —*
DerGefammtwerth des von Matter eingeſtandenermaßen in eilf Angriffen

Entwendeten beträgtFr. 1007. Die im Kanton Aargau verübten, einzig
dem hierſeitigen Richter zur Beurtheilung unterſtellten Diebſtähle belaufenſich
dem Werth nach auf Fr. 890. 70. —

DerAngeſchuldigte gibt als Grund ſeines Rückfalles die Verführung des
alten Rudolf Haberſtich, Vater, geweſenen Gärtners von Entfelden, eines
ergrauten Böſewichts, der ſich im Gefängniß zu Zofingenſelbſt entleibte, an.
Berxnhard Matter,der ſich des Verbrechens des mehrfach beſchwerten
Diebſtahls im Sinneder 88. 152 und 153 des P. St.Gſchuldig gemacht,
wurde dafür vom hohen Sbergericht in Anwendung des F. 153 am 3.Heu⸗
monat 18534 zu ſchwerer Kettenſtrafe laugwierig im erſtenGradaufdieDauer
onzwanzigg zum Schadem zurBezahlung der Unter⸗     v 3wa Iy um 8

undGefangenſchaftskoſten verurtheilt. —
DieErſtellung eines geeigneten Lokals zur abgeſonderten Gefangenhaltung

Matters auf der Feſtung Aarburg erforderte geraume Zeit, und unterdeſſen
elang es demſelben aus ſeinem bisherigen Gewahrſam zu Lenzburg zu entweichen.

als am 18. Juli 18514 um halb 2 Uhr Morgensdie beiden Landjaͤger
dem Matter den ihnen vorgeſchriebenen Beſuch machen wollten, war der
ſchlimme Vogel ausgeflogen. Auf Anordnung desBezirksgerichtes nämlich
ward der liſtigeGauner täglich einmal aus dem Gefängniß herausgelaſſen,

damit ſeine Geſundheit nicht leide. Ein Holzſchopf diente ihm als Promenade.
Der ſchlaue Schelm konnte hier den Plan zu ſeiner Flucht legen, und hatte
ihn in derſelben Nacht glücklich ausgeführt. Matter hatte den ſtark mit Eiſen
gebundenen Ofen durchbrochen, gelangte durch das Kamin in den Holzſchopf,
ſeine Promenade, durchbrach hier ein kleines aus Backſteinen gefertigtes Ge—
wölbe einesKellerfenſters, kroch durch dieſes Loch in den Keller, und hatte
die inwendig einfach verriegelte Kellerthüre zu öffnen, um ins Freie zu ge—
langen. Doch haͤtte er ſich ſeiner erlangten Freiheit nicht lange zu erfreuen;
denn ſchon am 834. Juli wurde Matter im Loͤwenwirthshauſe zu Büron,
Kantons Luzern, verhaftet. Er ſaß daſelbſt frech in öffentlicher Wirthsſtube,
hatte eine doppelläufige Piſtole, ein Stilet und ein ellenlanges Brecheiſen bei
ſich Fünf kraͤftige Burſche und ein Landjäger überwältigten ihn. Auf dem
Transport wußte Matter dem Landjäger Bufinger einen Schlag an den Kopf
zu verſetzen und ſich davon zu machen, wurde aber bald wieder von dieſem
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eingeholt und nach Aarau transportirt, woſelbſt gegen ihn eine neuerliche
Unterſuchung eingeleitetwurde, welche den Zweck hatte, allfällige von ihm
ſeit ſeiner Entweichung den 18, Juli bis zu ſeiner am 314. Juli erfolgten
Gefangennahme begangene Diebſtähle zu ermitteln, wobei aber nichts zu
Tage gefördertwurde, ſo daß es ſich nur um die Vollziehung desgegen
Maͤtter am 3. Juli 1851 gefällten Urtheils handelte. *

In dasfür ihn eigens hergerichtete Gefängniß auf Aarburg abgeführt,
bemerkte er, da die Wände desſelben noch unbeſtochen waren, mit ſeinem
Scharfblicke für mögliche Fluchtverſuche, welcher Gedanke ihn nie verlaſſen
zu habenſcheint, einen in der Wand befindlichen Ragel, deſſen Stelle erſich
genau merkte, um denſelben ſpäter ſich verſchaffen zu können. Nachdem die
Wändeübertüncht waren, verſchaffte er ſich mittelſtLosbrechens einesLatten⸗
ſtückes einen Drahtſtift, mit welchem er die Löſung des gemerkten Ragels, der
übrigens 1 Fuß lang, circa Zoll breit und etwaZoll dick war, be—
werkſtelligte. it dieſem Stück Eiſen feilte er in zwölf halben Tagen ſeine
Eiſenringe durch; die angefeilten Stellen füllte ex inzwiſchen mit gekautem Brod
aus, umbeiallfälliger Beſichtigung ſeiner Feſſeln nicht Verdacht zu exregen.
Nachdem er durch Freimachung ſeiner Hände auf dieſe Weiſe zum Arbeiten
freien Spielraum hatte, entfernte er einen Laden von der Wand, der etwas
müurbe war, und mit den dadurch gewonnenen Nägeln löste er das Pflaſter
umdie Steine in der Mauer ob dem Ofenſeines Gefängniſſes, herum los,
entfernte nachher die Steine und gewann dadurch eine Seffnung durch die
etwa 4 Fuß dicke Mauer, durch welche er die Leintücher und Decke ſeines
Lagers warf, zwängte ſich endlich ſelbſt durch die auf der innern Seite ſchmä—
lere Oeffnung an beiden Füßen noch die Ketten tragend. In den Hofge—
langt, zerriß er die Bettſtuͤcken, knüpfte ſie zuſammen, band ſie an einem
Spaͤrren feſt, den er quer vor eineSchießſcharte legte und ließ ſich durch
dieſelbe an dem ſelbſt gemachten Seile hexrunter. Das Seil reichte jedoch
bei weitem nichtauf den Boͤden, daher Matter amEndedesſelben einen
Sprung wagen mußte. Derſelbe ſoll, nach Ausſage Matters, von Ziemlicher
Hoͤhegeweſen ſein und er ſich durch den jähen Fall den Rücken deſcheie
haben. Nachdem er ſich von ſeinem Falle exholt, ging ex überdasBont
hinunter gegen den Steinbruch bei der deſtung in den nahen Wald. Es mochte
Awa 6 uͤhr Morgens am 10. Januar 1853 geweſen ſein. ImGebüſchdes
Waͤldchens verſteckte er ſich bis zum Anbruchder Nacht, da er der Erholung
ſehr bedürftig war; indem erſich nicht allein durch den Fall beſchädigt,ſon⸗
dern auch durch die angeſtrengte Arbeit beim Ausbruch ſich einen andern
Koͤrperſchaden zufügte. Um 6 oder 7T Uhr Abendsſchleppte er ſichausdem
Waͤldchen oberhalb Oftringen bis zum nächſten Hauſe, wartete dort in einem
Holzſchopf, bis die Leute im Bette waren, ſodannſchlüpfte er in den Stall,
n welchem zwei Kuhe ſtanden und mit deren Milch er ſich labte. Etwa nach
einer Stunde, als er ſich etwas erwärmt, ſuchte und fand er hinterdem

Haͤuſe eine Senſe, brach dieſe in der Mitte durch, begab ſichmit der äußern
Halfte derſelben in den Stall zurück, durchfeilte damit ein Kettengelenke an

dem Bein und befreite ſich ſo Morgens gegen Uhr von ſeinen Ketten,
Velche er im Walde 100 Schritte vom Haus entfernt verſcharrte und mit
Dubbedeckte. Von hier aus begab ex ſich die Winterhalde hinauf, wo er
ſich Morgens 6 Uhr in einer Scheune auf das Heu ſchlich; dort blieb er

ſeiner Ausſage nach drei Tage, bis Freitag Nachts. Ein Dampfrohr führte

hom Stall durch den Heuſtock hinguf und diente ihm zur Erwärmung ſelger

frornen Füße, welche er zu dieſem Zwecke in dasſelbe hineinſteckte. Die

Mich der Kuͤhe dienle ihm zur Rahrung. Inbeiden Ställen fander ein

Beden fuͤr ſich vorrahig. Von hier aus begab er ſich nach Muhen in das
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Haus Joh. Lüſchers im Schwabenſtall (ſogenannten Spenglerhäuschen)

Morgens Uhrſei er dort angekommen undauf ſein Klopfen ſeiihm geöff⸗

el und Kaffee gekocht worden. Dadie Eheleute Luüſcher fürchteten, daß die

Poliget auch bei ihnen Matter aufſuchen werde, wurde ihm eine wollene Decke

ahreich und bedeutet, er ſolle irgendwo ins Heu liegen. Von da begab

er ſich in das Haus des Samuel Schmid, Druckers, blieb dort bis Abends

gegen halb 7 Uhr undbeſuchte alsdann wieder die Eheleute Lüſcher.

Mit der ſo eben angeführten, von Matter dem Unterſuchungsrichter zu

Protokoll gegebenen und mit den Verumſtändungen übereinſtimmenden Art

nd Weiſe der Entweichung aus ſeinem Gefängniſſe zu Aarburg beginnt

wieder an neuer Abſchnitt in ſeiner Verbrecherlaufbahn.

Hier reten uns Thaten entgegen, die wohl nur von einem ruchloſen Ver⸗

brecher, wie ſich Matter als ſolcher bewieſen hat, ausgeführt werden können,

ind die bir asden Alten geſchöpft — Ewasnäher betrachten.

Algemein mußte man annehmen, daß Matter nach erlangter Freiheit ſo

ſchnell als möglichnach Amerika verreiſen werde, indem er zur Ueberzeugung

habe gelangen muſſen daß er ſich unmöglich mehr länger hier halten könne,

Amal er nach funf gelungenen Ausbrüchen jedesmal wieder aufgegriffen wurde.

Allein ſo gefchickt und klug er ſich die Freiheit zu verſchaffen wußte, ſo blöde

undeinfältigbenahm erſich in derſelben. Daß ihm das Stehlen zur zweiten

Ratur geworden hat er u allem Ueberfluſſe neuerdings bewieſen, was aus

dem letzen hienach folgenden obergerichtlichen Urtheile hervorgeht. Dadieſes

lheil ſich nur auf die von Matter eingeſtandenen Diebſtähle bezieht, ſo

wollen wir hier einige durch die Unterſuchung ermittelte Thatfachen, die mit

jenen mehr oder weniger in Verbindung ſtehen, aktengetreu anführen.

Es ſ lar, daß Matter in ſeinem Diebshandwerke bei ſeinen Körper⸗

kraͤften und ſeiner Gewandtheit, verbunden miteiner langjährigen Erfahrung

u emer Vollkommenheit bringen mußte, die ihn fähig machte, ſo zu ſagen

edem Verſchluſſe Trotz zu bieten, Von ſeinem Sten bis 33ſten Altersjahre

haerſih nichtuger als A Diebſtählen ekannt. Beinahe während
eaumes von achtzehn Jahren war Matter entweder in Verhaft oder

fuchug, die Polizei mithin beſtändig mit ihm beſchäftiget, welcher er unge—

mein diel zu ſchaffen machte, denn wie ſie ihm auf der Spur zu ſein glaubte,

ſo waren es ſeine Helfershelfer, welche die Polizei durch falſche Angaben

von dem zum Ziele führenden Pfade ab? und auf Irrwege leiteten. Traurig

fes und wirft ein boͤſes Licht auf eine Beyölkerung, daß Matterſich ſelbſt

ruͤhmen konnte: Es haͤtte deinAmmann (deſſen NRame wir verſchweigen und

det Igleich einen Kraͤmerladen hat) mehr geſchadet alsgenützt, daß er ihn

Cden Matter) habeaufſuchen helfen, indem die Leute keine Waaren mehr

on in bebogen haͤttene Shne die Mitwirkung ſeiner Verehrer wäre es dem

Matter kaum gelungen, der Polizei ſo lange Hohn zu ſprechen.Wie weit

cr es in dieſer Beziehung trieb, darübermögen nachfolgende Thatſachen

Aufſchluß geben:
Bon Muhen ausbeſuchte er zu wiederholten Malen Aarau und kaufte

da enmal n der unmiltelbaren Naͤhe des Landjägerpoſtens bei einem Metzger

ſechs Paar gekochte Würſte. Er fand Vergnugen daran, wennerrechtviel

von ſeinen ſchlehten Thaten erzählen hörte und ſich ſelbſt darüber mit den

Leuten unterhalten konnte. —
Hr. Arzt Zſchokke in Seon mußte ihn von der beim Ausbruche in Aarburg

ſich zugezogenen Körperbeſchädigung hellen, ohne zu wiſſen, daß dieſer Patient

d eeee Gauer ſei, aͤuf deſſen Einbringung 5600 Franken aus—
geſetzt waren

Ebenſo ſehr wrin ſeine Frechheit durch folgende Thatſache hervor: Nach
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Veruühung des Diebſtahls bei Hrn. Fürſprech Döſſekel in Seon zechte er

emige Tage darauf in dem nur etwaeine Viertelſtunde von Seon entfernten

Dorfe Retterswil, zahlte den daſelbſt anweſenden Schnittermädchen Wein,

fing Händel an, berxauſchte und legte ſich in dieſem Zuſtande auf eine Bank
und ſchlief ein. Bei Anbruch des Tages aufgewacht, ent—

ernte er ſich.
Kurze Zeit bevor er den Diebſtahl in Dintikon verübte,war er eines

Abends daſelbſt anweſend, und ſpielte mit dem dortigen Herrn Ammann

und noch nem andern Gaſte im Wirthshauſe einen ehrlichen Rams; zu

ne Zeiut waren aber auch Landjäger in Dintikon mit Matters Fahndung

eſchaftiget weshalb der dörtige Ortspolizeibedienſtete, in der Abſicht im

Wirthshauſe Feierabend zu bieten, den Gäſten von der Anweſenheit der

Dndſäager mit der Bemerkung Bericht gab, ſich von dieſen bei allfälligem

Nebetſchzen micht erwiſchen zu laſſen. Da ſchien es dem Matter nicht mehr

geheuer und er würde ſich mit den übrigen, das Wirthshaus verlaſſenden

Gaſten emfernt haben, wenn ihm der Ammannnicht geſagt hätte, daß er

als Fremder wohl bleiben dürfe. Als noch einzig bee Gaſt ver⸗

langte Matter pom Wirthe noch einen Schoppen Wein, und währenddieſer

in denKeller ging, den Schoppen zu holen, ergriff Matter eiligſt die Flucht.

Es dar dar Polzei bekannt, daß er ſich da und dort öfters bei Dixnen

aufhalte. Eserhielt daher der in Aarauſtationirt geweſene Landiäger Am⸗

maun bdon Seon den Auftrag, ſich als Weibsperſon — denen Matter ſonſt

nie auswich zu verkleiden und ihm auf die Spur zu gehen. In Voll⸗

Ziehung dieſes Auftrags wurde Ammann, in ſeinem Aufzuge verdachtiger⸗

ſcheinend, Nachts von zwei Männern angehalten, von dieſen geneckt und ver⸗

folgt. Der eine davon, Rudolf Bolliger von Holziken, hatte ihn, bei einem

Baͤumgarten daſelbſt angekommen, ANotzlich verlaſſen, erſchien aber wieder

mit einem Regenſchirme, welchen Ammann bei der Dimkelheit der Nacht als

eine Schußwaffe anſah, durch die erſein Leben gefaͤhrdet glaubte,und um

dem Schuffe ſeines Gegners zuvor zu kommen, zuerſt von ſeiner bei ſich ge⸗

tragenen, ſcharf geladenen Piſtole Gebrauch machte. Die Kugel auf den drei

oder der Schrte vor ihm ſtehenden Bolliger abgefeuert tödtete dieſen.

Wegen dieſer jedenfalls höchſt voreiligen Handlung,die den Todeines

Menſchen zur dolge hate wurbe Ammaun zu 12 JahrenZuchthausſtrafe
Krurtheilt. Wennauch nicht direkt, ſo doch indirekthat Matterdieſen

Zod auf feinem Gewiſſen, was ihm auch vorgehalten wurde, wobeier aber

die groͤßte Gleichgültigkeit bewies —

RNeben dem Siebshandwerk betrieb er ſeiner Ausſage nach auch das

Schmuggeln im Elſaß, woer angeblich einen Juden Kym von dort kennen

lerite nnwelchem er den in Lenzburg bei Hrn— Albert Rohr verübten Dieb⸗

ſtahl, wie er ſpäter ausführlich beſchrieben iſt, unternahm. Vondieſem

Kym ſagt Matter, daß er einwo möglich noch gefährlicherer Dieb und Ein—

becher eiz in ſeiner Heimath enthalte er ſich jedoch dieſerVerbrechen und

begebe ſich zu dieſem Zwecke immer außer das Bereich der ranzöſiſchen Po—

izeiz er ſel ſehr ſtark und habe beinahe noch einmal ſo dicke Finger als

Maher VasHebeiſen, mittels welchem ſie das Aufſprengen beim Ein⸗

bruche in Lenzburg bewerkſtelligten, ſei ſo ſtark, daß die beſte eiſerne Kiſte

nicht zu widerſtehen vermöge; — dasſelbe werde öffentlich in einemFutterale

in Form eines Regenſchirms getragen.
Auf das Befragen eines ſeiner Verwandten, was er ſur die Zukunftbe⸗

ginnen wolle, antwortete Maͤtter, daß er nach Amerika verreiſen werde,

Vou er Geld genug habe, undſoreich als Napoleon ſei; alle reichen Leute

hauſen ja für ihn. —

—i——e
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Sotrieb er ſein Unweſen mit immer ſteigender Gefaäͤhrlichkeit fort, bis

endlich das Maaß voll war und er in Teufenthal am 2. Jännerdieſes

Jahres feſtgenommen wurde. — Derhierüber pom löbl. Bezirksamte Kulm

an die Tit. Polizeidirektion eingeſandte Bericht lautet folgendermaßen:

„Geſtern Abends circa 10 Uhr wurde der berüchtigte Bernhard Matter von Muhen

im Wirthshaus zur Herberge entdeckt und arretirt. Während dem ich mich geſtern

Abends bei einigen Bekannten in der Herberge zu Teufenthal befand, kam zu beſagter

Zeit des Wirths Sohn Hans Karrer in unſer Zimmer und bemerkte, daß unter andern

An Mann in iner der obern Wirthsſtuben ihm verdächtig ſcheine, da er mit ſeinen

Kamtraden aus dem Rafenthal zu Gränichen vom koſtbarſten Wein trinke und in gro—

ben Suͤberſorten bezahle, daß heimlich ſeine Kameraden per Du und offen per Sie mit

ihm reden und daß er, Karrer, vermuthe, es möchte derſelbe der berüchtigte Dieb

Matter fein. Karrer erſuchte den ebenfalls anweſenden Hrn. Amtsſchreiber Merz, mit

ihm in jene Wirthsſtube zu gehen und ſehen, ob er in dem beſagten Manne den Matter

kenne. Wiedies geſchah uͤnd Herr Amtsſchreiber dem Sohn Hans Karrer die Ver—

muthung aͤußerte, daß jener der Matter wirklich ſei, nahm ein gewiſſer Kaſpar Richner

aus dem Raäfenthal zu Gränichen, welcher die Beobachtung bemerkt hatte, den ver⸗

muthlichen Matter traulich am Arm und ging aus der Stube an Hrnu. Amtsſchreiber

Merz und Karrer vorbei in den Hausgang und bis zu einer Laubenthür daſelbſt, wo

ſodann letzterer hörte, daß Richner dem Matter bemerkte, daß er beobachtet werde.

Dadurch in der Feaußerten Vermuthung beſtärkt, daß jener wirklich der Matter ſein

werde, packte ihn Karrer auf der Bruſt beim Rock, fragend werer ſei. Blitzſchnell wand

ſichder Ergriffene aus ſeinem Rock und ſein Kamerad Richner ſuchte ihm zur Flucht zu
Sechelfen indem er ihn gleichzeitig auf die Stiege hinabſtieß. Da derſelbe aber in den

Aermeln ſeines Rockes haͤngen blieb und auf deſſen Hülferufen ſein eben unten vorbei⸗

kommender Bruder Jakob Karrer den Matter von unten ergriff und jener durch einen

gewagten Sprung über die Stiege hinab ſeinen Angriff entſchloſſen fortſetzte, mißlang

diefer erſte Fluchtverſuch. Dort aber entſpann ſich erſt eine verzweifelte Gegenwehr

zwiſchen Matter und dem ihm zur Hülfe herbeigeeilten Richner nebſt noch andern Rä⸗

enhalern und den Brüdern Kaͤrrer, welchen jedoch gelang, den Matter in die nahe

Kuche zu ſchleppen und dann endlich mit Hülfe vieler hinzugekommener Gäſte ihn voll⸗
ſtändig zu bemeiſtern· Nachdem Matter gebunden in ein Zimmer gebracht war, den

ich ſofort indernahm und da er einen Namen Müller Suter von Entfelden angab, ließ

ich ihn ausziehen, um zu ſehen, ob ſich bei ihm die Merkr vorfinden, die er durch

einenSchuß imAuguſt 1848 von Landjäger er oßrued auf der Flucht er⸗
hallenateund abſich dieſe wirklich vorfanden, geſtand er ein, daß er wirklich der

Benhard Matter von Muhen ſei. Hierauf requirirte ich vom Gemeindeammann in

Teufenthal ſofort ſechs Mann bewaffnete Militärs, da ſich gegenwärtig nur ein Land—

jager auf dem Poſten in hier befindet und ich den in der Entweichung unvergleichlich

Zewandten Matter nicht in die noch immer unzulänglich feſte Gefangenſchaft hieher

kransportiren zu laſſen rathſam, ſondern ihn vorläufig durch hinlangliche Mannſchaft

bewachen zu laſſen nothwendig fand. Ich ſchrieb auch zugleich Nachts circa 2 Uhr per

Exprefſen eine Anzeige von dieſer Feſtnahme des Matter anden Herrn Landjägerchef in

Aarau undrequirirte bei demſelben eine erforderliche Anzahl Landjäger behufs ſofortiger

ſicherer Ueberlieferung des entwichenen gefährlichen Matter. Heute früh erſchien Land⸗

erFeldweibel Frei mit drei Jägern, denen dann Matter zur Ablieferung nach Aarau

Aübergeben wurde. In dem Rock des Matter befanden ſich eine doppelte und eine ein—

fache geladene und mit Zündkapſeln verſehene Piſtolen, die ich nachträglich hiermit ein—

ſende. DasUebrige beim Matter Vorgefundene wurde mit dem heutigen Transport⸗

Befehlabgeliefert. Die Gebrüder Hans und Jakob Karrer, deren Entſchloſſenheit und

Muth die lebensgefährliche Arretirung des mitzwei geladenen Piſtolen bewaffneten

Gaunerszu verdanken iſt, werden für den hiefür ausgeſetzten Preisbetrag beſtens empfohlem

Wahrendſeiner Gefangenſchaft in Aarau, woeres anFluchtverſuchen

nicht fehlen ließ, exhielt der Chef des Landjägercorps folgende, von unbe—
kannter Hand herrührende Zuſchrift:

   

 

Muhen, den 29. Jan. 1854.

Dem Hrn Leutenant Schweri—
Ichhabe gedenktEuch Eine Ermahnung zu
Schtken wegen unſerm lieben Matter
Ihr möchtet dafür ſorgen,
Daͤß er nicht in der Aarauer Gifangeſchaft muß erworgen



——

Bei der ſchmalen Koſt, welche er bekommt vom dürren Koch!
Blaziert Ihr Ihn wieder auf die Feſtung in ſeine ſchöne Uuniverſttät,
Doch ſorget für andere Bewachung —
Aber nicht zu einem lahmenUnteroffizier,
Der Ihm noch gäbe Rath mit ſeinem lahmen Rükenmark,
Wieſich Matter heimlich geäußert hat
Daß Ihm der Kyburzgeholfen hat.
Ihr werdet auch noch gute Unteroffizier haben,
Die auch beſſer aufpaſſen dem Matter,

— Thut Ihn nurnicht ins Schellenhaus,
Sonſt iſt er Morgen wieder hinaus;
und lacht Euch tuͤchtig aus bei Einem reichen Kauz,
Doch möcht ich Euch bitten, daß Sie ihn nicht würden tödten,
Er hat ja niemand getödtet ſondern vielen geholfen aus den Nöthen.
Den Armenwieden Reichen, *
Ernahm nur an den Häufen.
Ich will jetzt einſtweilen Innhalten.

J

und Ihr möget dieß genau halten, — *
Sonſt erbarm ſich Gott denen!
Ich magſie jetzt nichtnennen. — —— —

Ich grüße Euch Gottfried Guget ins Loch.

Ebenſo erhielt der Herbergwirth Karrer in Teufenthal folgenden, der
Schrift nach zu urtheilen und da Einzelne des zartfühlenden, ſchönen Ge—
ſchlechts überhaupt ſehr viel Sympathie für Matter zu hegen ſcheinen, von
Frauenhand herrührenden Brief:

Schönenwerdt, den 7. Jenner 1884.
Werther Freund.

Da ich Sie aufmerkſam machen werde über den Verrath deß Matters, Sie hätten
es freilich nicht thun ſollen, denn Sie ſind jedenfalls in Lebensgefahr ausgeſetzt wie
auch Ihre Söhne, wenn Maͤtter ſchon jetzt in Band und Eiſen iſt, aber ſeine Freunde,
die Ihnen jedenfalls unbekannt ſind, ſie Rachegegen Ihnen und Ihre Söhne ausüben
werden, Sie hätten vielleicht gerne noch tauſend Fr. gegeben anſtatt genommen, es
ſagt Alles im Allgemeinen es ſeieBlutgeld. Ein jebdes ſagt ich möchteesnicht

— Es grußt Sie freundlich.

Waährend Matters Kriminalprozedur beim hohen Obergerichte anhängig
war,von dem er, wieer ſich ausdrückte, nichtsGutes erwartet,ſtellte er
Sonntags den 28. April Abends gegen 7 Uhreinen wiederholten Fluchtver—
ſuch auf folgende Weiſe an: 77

Er hatte nämlich in nicht mehr wie fünf Viertelſtunden ſämmtliche Eiſen
zerbrochen, die Handſchellen abgeſtreift, den in ſeiner Zelle befindlichenOfen
aͤbgedeckt, und war ſo frei in den Gang gelangt. Daſelbſt angekommen ver—
riegelte Matter die Thüre von innen, um deſto ungeſtörter ſeinem Befrei⸗
ungsverſuche obliegen zu können, und wirklich war bereits ein großer Theil
des Kaminszerſtört und der geſchickte Ausbrecher bereits in dasſelbe hinein⸗
ornnen die Wache ihm jedes weitere Vorſchreiten unterſagte, Umſich
einen Begriff von der Kraft und Gewandtheit und zugleich auch von der
Gemeingefährlichkeit Matters zu machen, brauchen wirbloß zu erwähnen,
daß derſelbe bei dieſem Fluchtverſuche Eiſenſtäbe von mehr alsZollDicke
zerſchlagen und eine ſteinerne Platte von Fuß Durchmeſſer zerſtückelt hat.
Der Vogel wäre hier beinahe entwiſcht.

Rechnet man die Zeit, welche Matter ſeit ſeinem 15. bis 38 Lebensjahre
theils in den Unterſuchungs⸗ und Strafverhaften, theils außer der Schweiz
zugebracht hat, von jener Zeitperiode gh, ſo ergibt ſich, daß von den wäh—
rend ſeiner Freiheit begangenen Diebſtähle auf ſe einen Monat zwei
ſolcher zu ſtehen kommen.

—
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Das gargauiſche hohe Obergericht fällte am 8. Mai 1854 endlich nach—

ſtehendes Urtheil: —

Wir Praſident und Obergericht
des

Kantons Aargau
urkunden hiemit:

Nachdem das loͤbl. Bezirksgericht Lenzburg die mit:

Bernhard Mattervon Muhen, 33 Jahrealt, Maurer, geſchiedener

Ehemann, Vater eines Kindes, wegen Diebſtahls geführte peinliche Unter—

fuchung am 12. vorigen Monats beurtheilt und die Alten anher geſandt,

haben wir nach genauer Prüfung derſelben, und nach der gemäß unſerer

AInordnung geſchehenen gexichtlichen Erhebung des äußern Thaͤtbeſtandes be⸗

hufs Gewinnung einer geſetzlichen Grundlage zur Beurtheilung, ſowie nach

Anhörung der Schlüſſe des Berichterſtatters und des Gutachtens der Kri⸗

minalkommiſſton — —

— eſunden —

Aus demfreien gerichtlichen Geſtändniſſe des Unerſuchten und den damit

uberenſtimmenden Thatumſtaͤnden ergebe ſich: Nachdem Matter im Brach⸗

monat 831wegenverſchiedener mehrfach beſchwerter Diebſtählezu Mähriger

Kettenſtrafe verurtheilt worden, ſei es demſelben gelungen, am 10. Jenner

9 ausder Strafanſtalt auszubrechen und nachMuhen zu entweichen, wo

er von fruherherbekannten Familie Luſcher wieder Unterſchlauf ge⸗

Vondaaushabeſich derſelb

  

  

   

 

nder Nacht vom 1738. Jenner 1883 nach Schöftland zum Hauſe

des Hrn.BWirz Weinhandler, begeben deſſenKellererbrochen, daraus

laſche Champagner, laſchen Markgraͤflerwein und 1Flaſche Kirſchen⸗

paſſer und aus der Küche noch etwas Fleiſch und Butter, alles im Werth

von zuſammenFr. 88. 50entwendet und das Entwendete der Familie Lüſcher

ee gebracht; nur den Weinhabeerfürſich behalten. Baldnach⸗

er ſet er
nder Nacht vom 2425. Jenner auf Anſtiften der Frau Lüſcher in

der Wſicht nach Seon gegangen, bei dem damals krank gelegenen Hrn. Für⸗

Prech Doſſekel einen Gelddiebſtahl zu begehen. Bei deſſen Hauſe angelangt

Habeer nuelſt Endruckens einer Fenſterſcheibe ein Fenſter im Erdgeſchoß ge⸗

neeuch dasſelbe in eine Stube geſtiegen und habe aus einer unver⸗

ſchloſſenen Commode Fr. 648. 05 anbaͤar, 8 ſilberne Eßlöffel, 5 ſilberne

Kaffeelöffel, 8 Geldbeutel, Paar goldene Ohrenringe, Uhrenkette von Haar⸗

geftechtmit goldenem Schloß und goldenen Uhrenſchlüſſel entwendet. Der

Werlh dieſer Gegenſtände ſei durchSächverſtändige auf, Fr. 97. 80 angegeben

Dorden Außer dem ſpäter wieder aufgefundenen Uhrenſchlüſſelchen habe

nichts mehr zur Hand gebracht werdenkonnen, indem der Inquiſtt alles zu

Geld gemacht und mit der entwendetenBaarſchaft verbraucht habe.

) Inder Nacht vom 3. Märzhabe ſich Matter von Muhen nach

Graͤnichen verfügt, wo er inden Keller des dortigen Pfarrhauſes eingebrochen.

Daſelbft habe er aus einer vorgefundenen Flaſche ungefähr SchoppenWein

getrunken undſei dann durch die Kuche, wo er zweiSchinken behaͤndigt, in

die Slube gegangen, habe da mit einem kleinen Hebeiſen den Sekretär auf⸗
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geſprengt und daraus das vorgefundene Silbergeſchirt im Werthe von Fr. 260,

ſowie einige Schmuckſachen im Werth von Ir 162 entwendet. Mit dieſen

Gegenſtaͤnden ſei er fortgegangen; als er jedoch auf der Straße wahrgenom⸗

men, daß ihm jemand mit cht nachfolge, habe er, um im Schnee deſto

leichter fortkommen zu koͤnnen, ſeine Beute wieder von ſich geworfen, ſo daß

die entwendeten Sachen dem größern Theil nach wieder in den Beſitz des

Eigenthümers gelangt ſeien.

D InderNacht vom 1112. Märʒz habe ſich dann Matter wieder von

Muhen nach Suhr begeben, wo er aus dem Haufe des Hans Georg Kyburz,

in das er durch die Fenſteroffnung einer Kammer eingedrungen,Nfund

Kafe einige Maaß gebranntes Waſſer und ungefähr 80 Pfd. Fleiſch Cnach

Angabe des Beſtohlenen jedoch 6070 Pfd., was alles von Letzterm auf

IrNgewerthet worden, forlgenommen undſolches der Familie Luſcher nach

Muhen als Exkenntlichkeit für den Hm gewährten Unterhalt gebracht.

5) ZweiTagenachher, in der Racht vom 1415. Maͤrz ſei Matter von

Muhen aus nach Aarau gegangen und habe ſich um Miulernacht zum Hauſe

des HErnFreiGotz begeben. Dort habe er, um in das Innere des Hauſes

gelangen zu können, in der vordern Hausthure mit einem Bohrer ein Loch

eben dem indern gebohrt, bis er ein gevlertes Stück von der Thuͤre habe

nducken, iider Handhineinlangen, den Shluͤſſel, der inwendig im Schloß

eſteckt, umdrehen undauf dieſe Weiſe die Thüre habe aufſchließen können.

einem aufgebrochenen Wacarenbehalter habe erdann aus einer unver⸗

ſchloſſenen Schieblade einen Sack mit etwas Geld nd uuseinem ebenfalls

aufgeſprengten Zimmer n erſten Stocke das in einer Scieblade vorfindlich

geweſene Geld behändigt. Inuſit gebe den Betrag des auf dieſe Weiſe bei

Hrn. FreiHotz entwendetenGeldes woraus er Klaider und anderes Nöthige

aͤngeſchafft haben wolle, duf nvährend der Beſtohlene behaupte,

dah ihm Fr. 286. 70 entwendet worden ſeien. ——

6) In der Nacht vom A22. Maͤrz ſei Matter aufſeinen Streifzügen

nach Dintikon gekommen, wo er, ls die Kramertafel des Bernhard Meier

aͤnſichtig geworden, den Enſſchluß gefaßt, wieder einen Einbruch zu begehen

InMofuhrungdieſes Enſchluſſes habe er einen Fenflerladen aufgeriſſen und

das Fenſer aingedrückt und ſei durch dasſelbe in den Kraͤmerladen geſtiegen;

usdſem habeer dann ein halbes Kiſtchen Cigarren und eine Schnurvoll

Feigen und aus der deben inſtoßenden Stube, welche er durch Wsſchrauben

des urenſchloſſes geöffnet, aus nem uberſchloſſenenSchranke FIr. 690

Ind e nder Wand aufgehängte Uhr emwendet Die außer dem Geld

Nwendeten Gegenſtände werthe der Etgemhuͤmer auf Fre 8 —

der Rachtvom1162rithabe ſich derInquiſtt auf die hm

von Frau Luſcher in Muhenge edaßin Hauſedes Ge⸗

flechth andlers Jakob HaͤfeltinE lGeld liegedorthin begeben, und als

8 hm gelungen,durch das ge ee uͤhenenſterindie Küche und aus

dleſet mu einem angezündeten A ndieStube zu kommen habe er aus

Anen n der VRebenſubewoH elumd ſeine Frau ihre Schlafftätte gehabt,

Feſtandenen offenenS bpule 32an Geld und aus einem Kaſtchen

ine Flaſche nu Branntwein, der von dem Eigenthümer auf70Rp. gewer⸗

chet werde ſich Agteignee
——

8)Asesſich daun inderJolge darum gehandelt, die nach Amerika

ausgewanderte Fanmilie Luſcher von Muhenzu dieſet Reiſe auszuſteuern habe

ſich Maller inder Nachtvom 3036Seumonatnach Kolliken verfügt, mittelſt

eene Einbruchs daſelbſt das Haus des dabrikanten Hrn IVogel

eſlegen und aus demſelben ſteben verſchiedene Stücke Baumwollenſtoff im
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Werthe von Fr. undeinen ſeidenen Geldbeutel mit 80 Rp. Geld ent⸗
wendet. Das Entwendete ſei der Frau Lüſcher als Vergeltung fürdie bei
ihr genoſſenen Wohlthaten verabfolgt worden.

9) Zwei Monate ſpäter ſei Matter in der Nacht vom 6,21Herbſt⸗
monat angeblich in Begleitung einesgewiſſen Kum aus dem Elſaß nach
Aarau gekommen, um getroffener Verabredung geinäß bei Hrn. Frei⸗Sauer
länder einen Diebſtahl auszuführen. Nachdem es ihnen gelungen, einen
Fenſterladen zu erbrechen und das Fenſter zu öffnen, ſei Kym durch vasſelbe
hineingeſtiegen und habe — während Matter außen Wache gehalten nach
gewaltſamer Oeffnung mehrererSchreibpulte und der Geldkiſte im Comptoir,
aus der letztern ein Säcklein mit Fr. 100 behändigt und fortgetragen, von
welcher Beute dem Matter Fr. 450 bis 7 zugekommen ſeien. Die dem Be—
ſtohlenen zugefügte Beſchädigung am Haus, denSchreibpulten und der Geld⸗
kiſte betrage Fr. 50. *
0Inder Nacht vom 31. Weinmonat auf den 1. Wintermonatgleichen
Jahres ſei Matter angeblich in Geſellſchaft des Kom und ſeines Kameraben
Höhn, wieder aus dem Elſaß herkommend, in Lenzburg eingetroffen, wo ſie
ſich zunm Hauſe des Hrn. Albert Rohr, Handelsmann, verfügt um einen
verabredeten Einbruch zu begehen. WährendHöhnumdas Haus herum
Wache gehalten, hätten Matter undKym die verſchloſſene hintere Hausthüre
mittelſt einer in derſelben angebrachten Glasſcheibe offnen, und ſodann nach
Sprengung der Thure zum Comptoir mittelſt eines Hebeiſens indasſelbe
gelangen können, woſie auf, gleiche Weiſe zwei Schreibpulte aufgebrochen
und daruus eine ſilberne Taſchenuhr und etwas Geld behändigt. Mit dem
in dem einen dieſer Pulte vorgefundenen Schlüſſel zur Gelbkiſte ſet dann dieſe
ſelbſt geöffnet und das darin gelegene Geld ebenfalls behändigtworden. Mit
dieſer Beute im zugeſtandenen Geſammtbetrage von Fr.2070 Gr. Rohrgebe
denſelben eidlich auf wenigſtens Fr. 2110 an) hätten die Diebe das Haus
verlaſſen, undes ſei dem Inquiſtten die ſilberneUhrund 660 Fr. an Geld
zuTheilgeworden,wovon er dem Kym 880 FIr. zurAufbewahrung über—

gebenhaben wolle. — *
Endlich geſtehe Matter noch ein, zum Zwecke der Ausführung des

Diebſtahls im Pfaͤrrhauſe zu Gränichen demBernhard Hunziker vonMuhen
ein Hebeiſen, das von dieſem zu Fr. ¶ gewerthet werde, entwendet zu haben.

Unterſtelleman nun dieſen Thatbeſtand dem peinlichen Strafgeſetze, ſo
ergebe ſich, daß dem Matter dasVerbrechen des öfters wiederholten und be—
züglich Nr. 10 mehrfachbeſchwerten Diebſtahls zur Laſt falle, indemder bei
HinRohr inLenzburgmernommene Einbhruch zur Nachtzeit und in Geſell⸗
ſchaft ausgeführt worden ſei, eine empfindliche Beſchädigung von weit mehr
als Fr. 400 a. W.zur Folgegehabt hahe und von beſonderer Verwegenheit
und Gewaltanwendung zeuge, daßalſo hinſichtlich derBeſtrafung dieſes Dieb⸗
ſtahls dieBedingungen zur Anwendung nicht nur des g. 182, ſondern auch
der g. 158 vorlägen Der162aute nämlich Belauft ſich die Summe
des Geſtohlenen über 400 Schweizerfranken, oder iſt auch bei einer geringern
Summe dem Beſtohlenen ein nachſeinen Umſtänden empfindlicher Schaden
zugefügt, oderder Diebſtahl mit beſonderer Verwegenheit, Gewalt oder Arg⸗
liſt verübt worden, ſo ſoll Kettenſtrafe anhaltend im erſten Grade, und weun
der Thäter auch ſchon früher des Diebſtahls wegen beſtraft worden, ſchwere
Kettenſtrafeanhaltend im zweiten Grade erkennt werden.“ Und 8. 1833
Wenn beieinem Diebſtahle mehrere von den im vorigen F. angezeigten er⸗
ſchwerenden Umſtänden zuſammentreffen, ſo ſolle nach Maßgab derGefähr—
lichkeit ſchwere Kettenſtrafe langwierig im erſtenGrade erkenntwerden.“ Allein
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es kommehiebei die auch vom oͤffentlichen Ankläger und vomlöbl. Bezirks⸗

gericht aufgeworfene und beſahte,vom Vertheidiger dagegen als zweifelhaft

deeſchnete weitere Frage in Betracht: ob auf den Unterſuchten nicht der d. 154

anzuwenden ſei, welcher folgendermaßen laute Wennaberein ſolcher Ver⸗

brecher ſchon zweimal des Diebſtahls wegen fruchtlos mit Kriminalſtrafe belegt

Vorden, Uund ſich das Stehlen ſo zur Gewohnheit gemacht hat, daß wenig

Hoffnung zur Beſſerung übrigbleibt, ſo ſolle er mit dem Tode beſtraft werden.“

Maden fet namuch nebſ zwelinaligerzuchtpolizeilicher Ahndung wegen

Diebſtahl ſchon dreimal peinlich verurcheilt und zwar durch obergerichtliches

Erkenn miß vom 26. Heumonat8 mitdretjähriger Kettenſtrafe, durch ſolches

vom 19. Hornung 1850 mit IGahriger ſchwerer Kellenſtrafe, und endlich

heil vom 3 Heumonat 1854 mit Wjahriger ſchwerer Kettenſtrafe belegt

ordenVon der weuen peinlichen Straͤfe habe er aber nur etwa ein halbes

Jahr und von der dritten nur ungefähr 18Monate ausgeſtanden, indem er

usden Strafanſtalten Baden und Aarburg gewaltthätig ausgebrochen und

ennvichen fei. Sie erſte Bedingung des J. 154 — zweimalige fruchtloſe

peinliche Beſtrafung des Matter wegen Diebſtahl liege vor, zumal nicht

Welmalige vorausgegangene Anwendung des 8. 153, ſondern überhaupt nur

Weimalige Belegung mit Kriminalſtrafe und das Vorhandenſein der Bedin⸗

gungen des J.183 in dem zu beurtheilenden Falle exfordert würden, und

Matter ſchon dreimal wegen vntwmindDnineſhahe worden ſei. Das

Weite Erforderniß des154 ſei, daß der erbrecher ſich das Stehlen ſo zur

Gewohnheit gemacht habe, daß keine Hoffnung zur Beſſerung übrig bleibe.

In defet B‚ehung weiſen nun die Akten nach, daß der Angeklagte ſchon in

ſeinem 15. Lebensjahre A886) die Ausübung des Diebshandwerkes begonnen

habe wegen zweier Entwendungen in den Zahren 1836 und 184poltzeilich,

am 26. eumonat 1844urdrei nächtliche Diebſtaͤhle mit Einbruch, am

. Seumonat 1850 fur 19 11 im Kt. Aargau) meiſtens zur Nachtzeit, in

Geſeuſchaft und an verſchloſſenem Gute begangene Entwendungen und am

3. Heumonat 1851 wegen 11 nächtlich meiſtens mittelſt Einbruches und zum

Theil in Geſellſchaft Sm Ki Nargau) verübter Diebſtähle peinlich beſtraft

woͤrden ſei unddaßerſeit ſeiner letzten Entweichung aus der Strafanſtalt

bis zur Verhaftung in Teufenthal CJenner 1853 bis Fenner 1854) wiederum

¶0 nachtliche,durch Einbruch bewerkſtelligte und zum Theil in Geſellſchaft

mnenenmene Zieebſtahle ausgeführt und zu einem derſelben auch das er⸗

forderliche Werkzeugſich diebiſch uͤgeeignet habe. Der Werth des von Matter

theils einzeln, heils in Geſellſchaft Enwendeten betrage im Ganzen über

I 10500 n W. Nachdemderſelbe bereitsfünf Mal fruchtlos wegen Dieb⸗

faͤhls beſtraft worden ſet und er im letztenJahr wieder zehn Einbrüche aus⸗

gefuhrt umd ſich dadurch einen weit uͤber das Bedürfniß hinausreichenden

Werth verſchafft, welchen er großentheils verſchenkt und verpraßt habe, dürfe

Ind nuſſe ber Richter endlich annehmen, daß bei Matters eingewurzelter

Neigung, Gewohnheit und Fertigkeit zum Stehlen wenig Hoffnung zur Beſ⸗

ferung uͤbrig ſei Jumal dieſer die im Urtheil vom 8. Seumonat 1851 aus⸗

geſprochene Hoffnung ſeither auf arge Weiſe zu Schanden gemacht habe. Es

reffe alſo bei demſelben auch das zweite Erforderniß des d.154 zu. Wenn

die Erhaltung und Befeſtigung der oͤffentlichen Sicherheit umleugbar ein

Hauptzweck der Strafgeſetze ſei, ſo muſſe ſich der Richter hier durch das

Geſetz und die wohlbegründeten Anſpruche der bürgerlichen Geſellſchaft auf

Schuß und Sicherheitverpflichtet finden ſtrenge Gerechtigkeit walten zu laſſen.

Was die beiden Mitimerſuchten Kaſpar undD anie Rychnervon

Rafenhal betreffe ſo Uiege gegen ſie der Thatbeſtand des Verbrechens der

Huͤlfe ur Entweichung eines verhafteten Verbrechers (. 88 des P.St. G



  
    

nicht vor, weil nicht erwieſen ſei,daß ſie de ge t

nicht der Obrigkeithindernd entgegengetretenien Immerh

durch ihr verdachtiges Benehmen beider GefangennehmungNang inTeu⸗

fenthal ihre Verhaftungſich ſelbſt zugezogen undan ſich zu tragen

Demnach haben wr in Beſtaͤtigung deseee—und
nach dreimaliger *
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— Recht geſprochenund erkennt —

BernhardMatter ſei, als des Verbrechens des oflers Diederhouenund

mehrfach beſchwertenDiebſtahls rechtlich überwieſen inAnwendungdes
dbes P. St. G.zur Strafe des Todes durch das Schwerdt, zumnm

Slſatze des Schadens und zu Bezahlung ſeiner Gefangenſchafts⸗ſowie

Mer Unlerſuchungs undVollſtreckungskoſten verurtheilt

Kaſpar und Danlel Richner haben den ausgeſtandenen ————

Serhaftohne Siſchartgung an ichu ragen..

B8 —
Alundluch deſſenhaben wirdieſesErkenninißnuen— er
wahren und mit den geſetzlichenUmerſchriftenverſehen laſſen

Gegeben in Aarau den 8. Mai 1854 ——

Der Präſident des obererigte
sig· Lutzelſchwab. —

Namens des Obergerichts — —

Der——

    

   

Dieſes Todesurtheil wurde Bernhard Matter SonegsdenMat—
gerichtlich erbffnet,worauf er ſich an die Gnade des Großen Ratheswendete,
der ſich am 2 H verſammeln wird und ue Inſhegun man
in —— Spannung — —
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